
Seite

für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover

AMTSAMTSBLATT
Jahrgang 2026	 Hannover, bereitgestellt am 02.04.2026	 Nr. 13

A)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung der Region Hannover – Eugen Stips	 216
u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung der Region Hannover – Martin Mahrer	 216
u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung der Region Hannover – Kristina Lopajeva	 217
u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region Hannover, Fachbereich Umwelt  

über die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	 217
u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region Hannover, Fachbereich Umwelt  

über die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	 217
u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region Hannover, Fachbereich Umwelt  

über die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	 218
u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region Hannover, Fachbereich Umwelt über die Bestellung  

zum Vertreter des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers als Betriebsangehöriger Angestellter	 218
u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region Hannover, Fachbereich Umwelt über die Bestellung  

zum Vertreter des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers als Betriebsangehöriger Angestellter	 218

Landeshauptstadt Hannover

	 – – –

B)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden

Stadt Burgdorf

u	 Satzung (in der derzeit gültigen Fassung) der Stadt Burgdorf über die Erhebung von  
Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung)	 219

u	 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen  
der Feuerwehr der Stadt Burgdorf außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben  
(Feuerwehrgebührensatzung)	 225

u	 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Burgdorf	 227

Stadt Sehnde

u	 Satzung der Stadt Sehnde über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die  
öffentlichen Abwasseranlagen (Abwasserbeseitigungssatzung)	 228

Gemeinde Uetze

u	 Hauptsatzung Gemeinde Uetze	 239

C)	 Sonstige Bekanntmachungen und Veröffentlichungen

	 – – –



Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 13/2026

– 216 –

A)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der 
Region Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover

Region Hannover

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
der Region Hannover – Eugen Stips

An die nachstehende Person

Name:	 Stips
Vorname(n):	 Eugen
letzte bekannte Anschrift:	 Nelkenstr. 22,  
	 31515 Wunstorf  
	 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
25.03.2026, Aktenzeichen 32.22 H-UK7755, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland nicht möglich 
ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter fol-
gender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Öffentliche Sicherheit
Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustellungsge-
setzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf 
hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des 
Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 02.04.2026

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
der Region Hannover – Martin Mahrer

An die nachstehende Person

Name:	 Mahrer
Vorname(n):	 Martin
letzte bekannte Anschrift:	 Rathenaustraße 15,  
	 30853 Langenhagen

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
25.03.2026, Aktenzeichen 32.22. H-XG892, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der Auf-
enthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 
nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter fol-
gender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustellungsge-
setzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf 
hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des 
Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 02.04.2026

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Seggebruch

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
der Region Hannover – Kristina Lopajeva

An die nachstehende Person

Name:	 Lopajeva
Vorname(n):	 Kristina
Geburtsdatum:	 03.09.1984
letzte bekannte Anschrift:	 Hannoversche Straße 149,  
	 30823 Garbsen

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
23.03.2026, Aktenzeichen 32.22/H-ZD1981 öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland

nicht möglich ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter fol-
gender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustellungsge-
setzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf 
hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des 
Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 02.04.2026

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Spitzner

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über 
die Bestellung zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger

Gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes über das Berufs-
recht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - SchfHwG) vom 26. 
November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Änd. des Schornsteinfeger-HandwerksG und 
der HandwerksO vom 3.4.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106), 
wird die folgende Bestellung zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger öffentlich bekannt gemacht:

•	 	Herr Christian Straub wurde mit Wirkung zum 
01.04.2026 für die Dauer von sieben Jahren zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Nr. 140 der Region Hannover bestellt. Der 
Kehrbezirk Nr. 140 umfasst Teile der Landeshaupt-
stadt Hannover (unter anderem Ricklingen).

Hannover, den 24.03.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über 
die Bestellung zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger

Gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes über das Berufs-
recht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 26. 
November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Änd. des Schornsteinfeger-HandwerksG und 
der HandwerksO vom 3.4.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106), 
wird die folgende Bestellung zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger öffentlich bekannt gemacht:

•	 	Herr Marc-André Borter wurde mit Wirkung zum 
01.05.2026 für die Dauer von sieben Jahren zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Nr. 147 der Region Hannover bestellt. Der 
Kehrbezirk Nr. 147 umfasst Teile der Landeshaupt-
stadt Hannover (unter anderem Lahe, Bothfeld, Alt-
warmbüchen).

Hannover, den 24.03.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –
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u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über 
die Bestellung zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger

Gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes über das Berufs-
recht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 26. 
November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Änd. des Schornsteinfeger-HandwerksG und 
der HandwerksO vom 3.4.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106), 
wird die folgende Bestellung zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger öffentlich bekannt gemacht:

•	 Herr Mathias Gonsior wurde mit Wirkung zum 
01.04.2026 für die Dauer von sieben Jahren zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Nr. 212 der Region Hannover bestellt. Der 
Kehrbezirk Nr. 212 umfasst Teile der Landeshaupt-
stadt Hannover (unter anderem Stöcken) und Teile der 
Stadt Seelze (unter anderem Letter und Letter-Süd).

Hannover, den 24.03.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über die 
Bestellung zum Vertreter des bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers als Betriebsangehöriger 
Angestellter

Gemäß § 11b Absatz 3 Satz 7 des Gesetzes über das Be-
rufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhand-
werk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G zur Änderung des SchfHwG und der 
HandwerksO vom 03. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106), 
wird die folgende Bestellung zum Vertreter des bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegers durch Betriebsan-
gehörigen Angestellten öffentlich bekannt gemacht:

•	 	Herr Lukas Kuznia wurde mit Wirkung vom 
15.03.2026 für die Dauer der Bestellung des bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegers für den Kehrbe-
zirk Nr. 149 der Region Hannover für die Vertretung 
des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers als 
Betriebsangehöriger Angestellter bestellt. Der Be-
triebsangehörige Angestellte ist als Vertreter des be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfegers berechtigt 
die Feuerstättenschau und die dabei anfallenden Tä-
tigkeiten durchführen.

Hannover, den 23.03.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über die 
Bestellung zum Vertreter des bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers als Betriebsangehöriger 
Angestellter

Gemäß § 11b Absatz 3 Satz 7 des Gesetzes über das Be-
rufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhand-
werk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G zur Änderung des SchfHwG und der 
HandwerksO vom 03. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106), 
wird die folgende Bestellung zum Vertreter des bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegers durch Betriebsan-
gehörigen Angestellten öffentlich bekannt gemacht:

•	 	Herr André Müller wurde mit Wirkung vom 
23.03.2026 für die Dauer der Bestellung des bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegers für den Kehrbe-
zirk Nr. 107 der Region Hannover für die Vertretung 
des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers als 
Betriebsangehöriger Angestellter bestellt. Der Be-
triebsangehörige Angestellte ist als Vertreter des be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfegers berechtigt 
die Feuerstättenschau und die dabei anfallenden Tä-
tigkeiten durchführen.

Hannover, den 23.03.2026

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –
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Landeshauptstadt Hannover

– – –

B)	 Verkündungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

Stadt Burgdorf

u	 Satzung (in der derzeit gültigen Fassung) 
der Stadt Burgdorf über die Erhebung von 
Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), § 2 und § 4 
des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der je-
weils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Burgdorf 
in seiner Sitzung am 19.03.2026 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten

(1)	 Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstä-
tigkeiten – im nachfolgenden Verwaltungstätigkei-
ten – im eigenen Wirkungskreis der Stadt Burgdorf 
werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen 
erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben 
haben. Kosten im Sinne dieser Satzung sind Gebüh-
ren und Auslagen.

(2)	 Verwaltungstätigkeiten i. S. v. Abs. 1 sind auch Ent-
scheidungen über förmliche Rechtsbehelfe.

(3)	 Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vor-
nahme einer kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit 
gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme 
der Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zu-
rückgenommen wird.

(4)	 Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechts-
vorschriften für besondere Verwaltungstätigkeiten, 
die in dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt 
unberührt.

§ 2
Kostentarif, Höhe der Kosten

(1)	 Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als 
Anlage geführten Kostentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist.

(2)	 Liegen umsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigkei-
ten vor, sind die Beträge des Kostentarifes zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer zu erheben.

(3)	 Nicht unter den Kostentarif fallen:

a)	 Verwaltungstätigkeiten für die nach gesetzli-
chen Vorschriften sachliche oder persönliche 
Gebührenfreiheit besteht,

b)	 Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Amts-
hilfe.

§ 3
Gebühren

(1)	 Für Verwaltungstätigkeiten, für welche der Kostenta-
rif einen Rahmen vorsieht, sind bei der Festsetzung 
der Kosten das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie 
der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung 
der Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Kos-
ten sind auf volle Euro abgerundet festzusetzen.

(2)	 Werden mehrere kostenpflichtige Verwaltungstä-
tigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist für 
jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr nach Kosten-
tarif zu erheben.

(3)	 Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstä-
tigkeiten, zu denen

a)	 in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere 
Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes 
oder die Behörde eines anderen Bundeslandes 
Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Ge-
bühr einem Dritten auferlegt oder in sonstiger 
Weise auf Dritte umgelegt werden kann.

b)	 Kirchen und andere Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtli-
chen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur 
Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der 
Abgabenordnung (AO) Anlass gegeben haben, 
es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten auf-
zuerlegen ist.

§ 4
Auslagen

(1)	 Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme 
einer Verwaltungstätigkeit Auslagen notwendig, die 
nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat 
die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuldner sie 
zu erstatten; dies gilt auch, wenn die Verwaltungs-
tätigkeit selbst gebührenfrei ist. Werden bei einer 
Dienstreise mehrere Dienstgeschäfte wahrgenom-
men, so sind die Reisekosten nach dem Verhältnis 
der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung 
jedes einzelnen Geschäfts entstanden wären.

(2)	 Auslagen sind in § 13 Abs. 3 Nds. Verwaltungskosten-
gesetz (NVwKostG) exemplarisch aufgeführt.
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§ 5
Billigkeitsmaßnahmen

(1)	 Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Stadt 
Burgdorf die Sache unrichtig behandelt hat, sind zu 
erlassen.

(2)	 Die Stadt Burgdorf kann die von ihr festgesetzten 
Kosten stunden, wenn die sofortige Einziehung für 
den Schuldner mit erheblichen Härten verbunden ist 
und wenn der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet wird.

(3)	 Die Stadt Burgdorf kann die Kosten ermäßigen oder 
von der Erhebung absehen, wenn dies im Einzelfall 
mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Kostenschuldnerin bzw. des Kostenschuldners 
oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist.

(4)	 Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung 
ganz oder teilweise abgelehnt oder zurückgenom-
men, bevor die Amtshandlung beendet ist, so kann 
die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages er-
mäßigt werden.

(5)	 Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt 
oder beruht ein Antrag auf unverschuldeter Unkennt-
nis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.

§ 6
Kosten für Rechtsbehelfe

(1)	 Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die 
Gebühr für die Entscheidung über den Rechtsbehelf 
das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die ange-
fochtene Entscheidung anzusetzen war. Soweit der 
Rechtsbehelf Erfolg hat, sind nur die Kosten für die 
vorzunehmende Verwaltungstätigkeit zu erheben. Bei 
gebührenfreien Verwaltungstätigkeiten werden die 
Kosten für Rechtsbehelfe im Kostentarif bestimmt.

(2)	 Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbe-
helf hin, der nicht von der oder dem Kostenpflich-
tigen eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder 
Beschwerdeverfahren oder durch gerichtliches Urteil 
aufgehoben, so ist eine bereits bezahlte Gebühr in-
soweit zurückzuzahlen, als sie die für die Ablehnung 
des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das 
Gleiche gilt, wenn ein Gericht nach § 113 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit 
der Verwaltungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurück-
zahlung ist ausgeschlossen, wenn die Verwaltungs-
tätigkeit aufgrund von unrichtigen oder unvollstän-
digen Angaben der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers vorgenommen wurde.

§ 7
Kostenschuldnerin oder Kostenschuldner

(1)	 Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu 
einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat oder 

wer die Kosten durch eine gegenüber der Stadt Burg-
dorf abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung über-
nommen hat.

(2)	 Mehrere Kostenschuldnerinnen bzw. Kostenschuld-
ner haften gesamtschuldnerisch.

§ 8
Entstehung der Kostenschuld

(1)	 Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung 
der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme 
des Antrages.

(2)	 Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht 
mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.

§ 9
Fälligkeit der Kostenschuld

(1)	 Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kosten-
entscheidung an die Kostenschuldnerin oder den 
Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen 
späteren Zeitpunkt bestimmt.

(2)	 Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen 
Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder Si-
cherstellung eines angemessenen Kostenvorschus-
ses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss 
die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu er-
statten.

(5)	 Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der 
Bescheid die Bestandteile einer Rechnung nach 
den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG).

§ 10
Vollstreckung

Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz im Verwaltungszwangsverfah-
ren vollstreckt werden.

§ 11
Anwendung des Niedersächsischen  

Verwaltungskostengesetzes

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden 
nach § 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriften des Niedersächsi-
schen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung.

§ 13
Datenschutz

(1)	 Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betrof-
fene an den Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Niedersachsen wenden, die Kontaktdaten sind auf 
der Webseite der Stadt Burgdorf unter: https://www.
burgdorf.de/buergerservice/dienstleistungen/
datenschutz-900000643-0.html abrufbar.
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(2)	 Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
ausschließlich zur Durchführung der Verwaltungs-
tätigkeiten nach dieser Satzung, insbesondere zur 
Bearbeitung von Anträgen und zur Erhebung von Ver-
waltungskosten. Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 
Abs. 1 lit. c und e DSGVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 
und § 3 NDSG sowie den vorgenannten Fachgesetzen 
sowie § 11 NKAG.

(3)	 Es werden nur die für die Bearbeitung erforderlichen 
Daten verarbeitet, insbesondere:

•	 Name und Kontaktdaten,
•	 Angaben zum Verwaltungsvorgang 
	 (z. B. Aktenzeichen, Antragsgegenstand),
•	 Gebühren- und Zahlungsinformationen.
	 Die Erhebung erfolgt in der Regel anlassbezo-

gen, etwa bei der Antragstellung oder im Zuge 
gebührenpflichtiger Amtshandlungen.

(4)	 Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, so-
fern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Erfül-
lung der Aufgabe erforderlich ist. Eine Verarbeitung 
zu anderen Zwecken findet nicht statt.

(5)	 Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zur Einhal-
tung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbe-
sondere aus dem Haushalts- und Abgabenrecht, er-
forderlich ist.

(6)	 Die betroffenen Personen haben die Rechte nach 
den Art. 13 bis 18 und 21 DSGVO, insbesondere auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Widerspruch.

§ 14
Inkrafttreten

(1)	 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung der 
Stadt Burgdorf über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungs-
kostensatzung) vom 13.02.1997 und die Ände-
rungssatzungen vom 08.10.1998, 01.01.2002 und 
09.10.2008 außer Kraft.

Burgdorf, den 19. März 2026

Stadt Burgdorf
Armin Pollehn
Bürgermeister
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Kostentarif zur Satzung der Stadt Burgdorf über die Er-
hebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungs-
kreis (Verwaltungskostensatzung)

1 Vervielfältigungen und andere Druckerzeugnisse 

1
Werden an den öffentlich zugänglichen Multifunktionsgeräten (z.B. in der Stadtbücherei) 
Kopien gefertigt, sind nachfolgende Gebühren zu erheben. Ein Rechtsanspruch auf deren 
Nutzung, Verfügbarkeit oder Funktionsfähigkeit besteht nicht. 

1.1 Vervielfältigungen je angefangene Seite (schwarz-weiß)  

1.1.1 bis zum Format DIN A 4 0,50 €

1.1.2 bis zum Format DIN A 3 1,00 €

1.2 Vervielfältigungen je angefangene Seite (farbig)  

1.2.1 bis zum Format DIN A 4 1,00 €

1.2.2 bis zum Format DIN A 3 2,00 €

2 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse und Bescheinigungen 

2.1 Beglaubigung von Unterschriften 7,50 €

2.2 Beglaubigung von Abschriften, Kopien, Vervielfältigungen und Negativen 7,50 €

2.3 
Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. 
die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 Satz 3 
Baugesetzbuch (Negativzeugnis) 

40,00 €

2.4 Löschungsbewilligungen, soweit nicht privatrechtlich 40,00 €

3 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

3.1 Erteilung einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
für die Wasserversorgung (Ausnahme: Bohrbrunnen zur Gartenbewässerung) 65,00 €

3.2 Erteilung einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
für die Schmutzwasserbeseitigung 100,00 €

3.3 Erteilung einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Niederschlagswas-
serbeseitigung 65,00 €

4 Abwasserbeseitigung 

4.1 Entwässerungsgenehmigungen gem. § 7 der Abwasserbeseitigungssatzung

Anmerkung zu Nr. 5.1:
Nach dieser Tarifstelle wird nur der Verwaltungsaufwand erhoben. Für die ggf. stattfinden-
de Inanspruchnahme der Einrichtung für Abwasserbeseitigung ist eine Beseitigungsgebühr 
nach der Abwassergebührensatzung zu erheben.

4.1.1 Erteilung einer Entwässerungsgenehmigung gem. § 7 der Abwasserbeseitigungssatzung an 
einen vorhandenen Schacht für Ein- und Zweifamilienhäuser 180,00 €
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4.1.2
Erteilung einer Entwässerungsgenehmigung gem. § 7 der Abwasserbeseitigungssatzung an 
einen vorhandenen Schacht für Mehrfamilienhäuser, Reihenhausanlagen, Geschäftshäuser 
für Gewerbe und Industriebauten (einschließlich vergleichbarer Anlagen)

335,00 €

4.1.3 Verwaltungskostenzuschlag für den zusätzlichen Aufwand für die Herstellung  
eines Schachtes 115,00 €

4.1.4 Bei Vorhaben außergewöhnlicher Art, deren Prüfung und Genehmigung mit einem erhöh-
ten Verwaltungsaufwand verbunden ist, kann eine höhere Gebühr festgesetzt werden. max. 670,00 €

4.2 Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben, die durch satzungswidrige Benutzung 
oder satzungswidriges Handeln des Anschlussnehmers erforderlich werden 70,00 €

4.2.1 je Entnahme

4.2.2 Untersuchung nach Aufwand

4.2.3 Auswertung und weitere Maßnahmen je angefangene 1/2 Arbeitsstunde 40,00 €

Hinweis:
Die Kosten für die Untersuchung durch Dritte werden neben dieser Gebühr als Auslagen 
nach § 4 der Verwaltungskostensatzung erhoben.

4.3 Abnahme der Abwasseranlage gem. § 12 der Abwasserbeseitigungssatzung,  
je angefangene 1/2 Arbeitsstunde 40,00 €

5 Genehmigungen, Bescheinigungen und Dienstleistungen im Zusammenhang  
mit Baumaßnahmen

5.1 Bestätigung über die gesicherte Erschließung nach § 62 Niedersächsische Bauordnung 45,00 €

5.2 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines  
Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch (Negativzeugnis) 40,00 €

5.3 Finanzierungsbescheinigung über Beiträge nach dem BauGB und dem  
Nds. Kommunalabgabengesetz

5.3.1 Erstbescheinigung für ein Grundstück 30,00 €

5.3.2 für jede weitere Bescheinigung für das Grundstück 10,00 €

5.4 Genehmigung und Abnahme von Zufahrten

5.4.1 Genehmigung und Abnahme der Herstellung von Grundstückszufahrten Dritter, je Zufahrt 150,00 €

5.4.2 Zufahrtsgenehmigung und Abnahme der Herstellung von zwei und mehr Grundstückszu-
fahrten 175,00 €

5.4.3 Änderungsgenehmigung einer noch nicht hergestellten Zufahrt 60,00 €

5.5 Abgabe von Bauleitplänen und dazugehöriger Beipläne

5.5.1. Abgabe von Bauleitplänen und dazugehöriger Beipläne als Plot auf  
Normalpapier schwarz/weiß

im Format DIN A 1 28,00 €

im Format ab DIN A 0 35,00 €

5.5.2 Abgabe von Bauleitplänen und dazugehöriger Beipläne als Plot auf Normalpapier farbig

im Format DIN A 1 40,00 €

im Format ab DIN A 0 60,00 €
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6 Bearbeitung von Schadensfällen

6.1 Bearbeitung von Schadensfällen, die durch Dritte (z.B. an der Straßenbeleuchtung,  
Parkuhren, Bäumen etc.) verursacht worden sind, bis 100 € 30,00 €

6.2 Bearbeitung von Schadensfällen, die durch Dritte (z.B. an der Straßenbeleuchtung,  
Parkuhren, Bäumen etc.) verursacht worden sind, bis 200 € 35,00 €

6.3 Bearbeitung von Schadensfällen, die durch Dritte (z.B. an der Straßenbeleuchtung,  
Parkuhren, Bäumen etc.) verursacht worden sind, über 200 € 40,00 €

7 Rechtsbehelfe

7.1

Entscheidung über einen Rechtsbehelf, soweit der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der 
Rechtsbehelf nur deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung aufgrund unrichtiger oder un-
vollständiger Angaben der Person, die den Rechtsbehelf eingelegt hat, vorgenommen oder 
abgelehnt worden ist.

7.1.1 In einer gebührenpflichtigen Angelegenheit (vgl. § 6 der Satzung)

das 1 ½ -fache 
der Gebühr, 

die für die 
angefochtene 
Entscheidung 

anzusetzen 
war.

7.1.2 In einer gebührenfreien Angelegenheit:

Gegen Maßnahmen mit einem bestimmten Streitwert beträgt die Gebühr  
bei einem Streitwert

bis 500,00 € einschließlich 35,00 €

bis 2.500,00 € einschließlich 70,00 €

bis 5.000,00 € einschließlich 120,00 €

bis 15.000,00 € einschließlich 230,00 €

bis 30.000,00 € einschließlich 330,00 €

bis 35.000,00 € einschließlich 360,00 €

bis 40.000,00 € einschließlich 400,00 €

bis 45.000,00 € einschließlich 450,00 €

bis 50.000,00 € einschließlich 500,00 €

bis 55.000,00 € einschließlich 520,00 €

je weitere 5.000,00 € 10,00 €

Gegen andere Maßnahmen (ohne Streitwert) 20,00 – 
600,00 €
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7.2 Bearbeitung eines Rechtsbehelfs, wenn der Rechtsbehelf vor Beendigung des  
Rechtsbehelfsverfahrens zurückgenommen wird

Hälfte der 
Gebühr von 

Nr. 7.1

Anmerkung zu Nr. 7.2:
Richtet sich der Rechtsbehelf ausschließlich gegen eine Kostenfestsetzung,  
so darf die Gebühr den strittigen Betrag nicht übersteigen.

8 Allgemeiner Auffangtatbestand

8.1
Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen u. a. zum unmittelbaren  
Nutzen der Beteiligten vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere Gebühr 
vorgeschrieben ist, je halbe Stunde

40,00 €

– – – 

u	 2. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für Dienst- und 
Sachleistungen der Feuerwehr der Stadt Burgdorf 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben (Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), des § 29 des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung 
der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – 
NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), der 
§§ 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), 
in ihrer jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Burgdorf in seiner Sitzung am 19.03.2026 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen:

Artikel 1

1.	 § 4 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

	 Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuld-
ner sind die Gebührenpflichtigen nach § 4 Abs. 1 die-
ser Satzung.

2.	 Der Gebührentarif nach § 5 Absatz 1 der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und 
Sachleistungen der Feuerwehr der Stadt Burgdorf 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflicht-
aufgaben (Feuerwehrgebührensatzung) wird in der 
anliegenden Fassung neu gefasst.

3.	 Es wird der folgende § 9 eingefügt:

	 § 9 – Datenverarbeitung

	 Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebe-
nen Gebührenschuld ist die Ermittlung und Verarbei-
tung der hierfür erforderlichen personenbezogenen 
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Daten (z. B. Vor- und Zuname, Anschrift, Fahrzeug-
daten, Grundstücksbezeichnungen) gemäß den Vor-
schriften der Datenschutzverordnung (DSGVO) und 
des niedersächsischen Datenschutzgesetztes (NDSG) 
durch die Stadt Burgdorf zulässig.

4.	 Der bisherige § 9 wird § 10.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Burgdorf, den 19.03.2026

	 Stadt Burgdorf
L. S. 	 Pollehn
	 Bürgermeister

Gebührentarif zur Feuerwehrgebührensatzung

Ziffer Gebührentatbestände Betrag in Euro

1. Personaleinsatz
– jeweils je Stunde, soweit nicht anders benannt –

1.1 Feuerwehrtechnisches Personal je Person 100,00

1.2 Feuerwehrtaucher im Taucheinsatz je Person 200,00

2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal)
– jeweils je Stunde –

2.1 Löschfahrzeuge

2.1.1 Tanklöschfahrzeuge (TLF) 300,00

2.1.2 Löschgruppenfahrzeuge (LF) 300,00

2.1.3 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 300,00

2.1.4 Tragkraftspritzenfahrzeug ohne/mit Wasser (TSF(-W)) 300,00

2.2 Kraftfahrdrehleiter (DLK) 250,00

2.3 Rüstwagen (RW) 300,00

2.4 Einsatzleitwagen (ELW)/Mannschaftstransportwagen (MTW)

2.4.1 Einsatzleitwagen (ELW) 300,00

2.4.2 Mannschaftstransportwagen (MTW) 200,00

2.5 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge

2.5.1 Wasserrettungswagen 300,00

2.5.2 Paletten-LKW/ Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) 200,00

2.5.3 Ölschadenfahrzeug (HGW)/ Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) 200,00

2.5.4 Geräteanhänger 200,00

2.5.5 Geräteanhänger mit Feuerwehrboot 300,00
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Die Gebühren für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen 
beinhalten die Beladung der Fahrzeuge. Sie können nur 
mit Bedienpersonal in Anspruch genommen werden. Die 
Gebühren für Personal werden nach Punkt 1.1 und 1.2 ab-
gerechnet.

3.	 Verbrauchsmaterialien
Verbrauchsmaterial aller Art und Ersatzfüllungen und -tei-
le werden zum jeweiligen Tagespreis der Wiederbeschaf-
fung berechnet.

4.	 Entsorgung
Entsorgungskosten (z.B. für Ölbindemittel) werden in 
Höhe der aktuellen Marktpreise berechnet.

5.	 Verdienstausfall
Tatsächlich aufgrund des Einsatzes zu zahlender Ver-
dienstausfall ist von der bzw. von dem Gebührenpflichti-
gen zu erstatten.

6.	 Einsatzbedingte Auslagen
Einsatzbedingte Auslagen (z.B. Inanspruchnahme Dritter, 
Verpflegungskosten, Beschaffung von Material über das 
die Freiwillige Feuerwehr nicht verfügt) werden in Höhe 
der tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet.

7.	 Brandsicherheitswachen
Durchführung einer Brandsicherheitswache pauschal 
560,00 €

Von der Pauschalgebühr dieser Gebührenziffer umfasst 
ist eine Einsatzdauer von maximal vier Zeitstunden vom 
Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus bis 
zum Einrücken nach Einsatzende. Die darüberhinausge-
hende Einsatzdauer wird zeitanteilig nach den Gebühren 
gemäß dem Punkt 1 des Gebührentarifes (Personalein-
satz) berechnet. Angefangene Stunden zählen dabei von 
der 5. Minute an als halbe und von der 35. Minute an als 
ganze Stunde. Zusätzliche Gebühren gemäß Punkt 2 des 
Gebührentarifes (Fahrzeugeinsatz) werden nicht erhoben.

8.	 Weitere Leistungen
Leistungen, die in der vorstehenden Auflistung nicht ent-
halten sind, werden gleichartigen Leistungen zugeordnet.

– – –

u	 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der 
Stadt Burgdorf

Aufgrund der §§ 6, 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gestzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und der 
§§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. 
GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sit-
zung am 19.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

(1)	 Für die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte der 
Stadt Burgdorf werden Benutzungsgebühren und 
Nebenkosten nach den folgenden Bestimmungen von 
den Nutzern der Unterkunft erhoben. Die Gebühren-
pflicht entsteht mit dem Tag der Zuweisung des Nut-
zungsrechts. Wird die Unterkunft unberechtigt ge-
nutzt, entsteht die Gebührenpflicht mit dem Tag der 
tatsächlichen Nutzung.

(2)	 Gebührenschuldner / Gebührenschuldnerin sind die-
jenigen, denen die Unterkunft von der Stadt zugewie-
sen oder der sie sich angeeignet hat. Nutzen mehrere 
voll geschäftsfähige Personen eine Unterkunft ge-
meinsam, so haften sie als Gesamtschuldner/ Ge-
samtschuldnerin.

(3)	 Abweichend von Absatz 1 ist die gelegentliche Über-
nachtung von nichtsesshaften Personen in einer 
Sammel-Übernachtungseinrichtung gebührenfrei.

§ 2
Höhe der Benutzungsgebühren

(1)	 Die monatliche Benutzungsgebühr beträgt je qm 
Wohnfläche der zugewiesenen Obdachlosenunter-
kunft ohne Nebenkosten 6,90 € für ein Zimmer mit 
Gemeinschaftsdusche/WC

(2)	 Bei angemieteten Wohnungen oder Häusern bemisst 
sich die Gebühr abweichend von Absatz 1 nach der 
Nutzungsentschädigung, die die Stadt an den Ver-
mieter zu zahlen hat einschließlich der Neben-, Re-
novierungs- und Instandsetzungskosten.

§ 3
Nebenkosten

(1)	 Nebenkosten (u.a. Müllabfuhr, Straßenreinigung, 
Wassergeld, Abwasserbeseitigungsgebühr, Grund-
steuer und Schornsteinreinigung) sowie die Strom- 
und Heizkosten werden pauschal abgerechnet.

(2)	 Die Pauschalentschädigung für die Nebenkosten ein-
schließlich der Strom- und Heizkosten beträgt mo-
natlich je qm Nutzfläche der zugewiesenen Obdach-
losenunterkunft ohne Benutzungsgebühr 6,60 €.

§ 4
Fälligkeit

(1)	 Die Gebühren nach §§ 2 und 3 sind in einer Summe 
monatlich im voraus bis spätestens zum 5. eines je-
den Monats an die Stadtkasse zu zahlen.
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(2)	 Für Nutzungszeiten, die nicht einen vollen Monat be-
tragen, wird für jeden Tag ein Dreißigstel der Monats-
gebühr berechnet.

(3)	 Abwesenheit des Nutzers/der Nutzerin entbindet sie 
nicht, Gebühren nach §§ 2 und 3 zu entrichten.

(4)	 Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)	 Die Stadt Burgdorf wird im Rahmen der Berechnung 
und Erhebung der Benutzungsgebühren nach dieser 
Satzung personenbezogene Daten nutzen und ver-
arbeiten.

(2)	 Die Stadt Burgdorf ist berechtigt, personenbezogene 
Daten im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren an Drit-
te (Polizei und Ordnungsbehörden) weiterzuleiten.

(3)	 Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt 
unter Beachtung der Vorschriften der datenschutz 
grundverordnung (DSGVO) und des niedersächsi-
schen Datenschutzgesetzes (NDSG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 6
Inkrafttreten

(1)	 Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunter-
künfte in der Stadt Burgdorf vom 09.10.2008, ein-
malig geändert am 09.12.2010, außer Kraft.

Burgdorf, den 19.03.2026

Stadt Burgdorf
Pollehn

Bürgermeister

– – –

Stadt Sehnde

u	 Satzung der Stadt Sehnde über die 
Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen 
(Abwasserbeseitigungssatzung)

Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 
17.12.2010 (Nieders. GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert 
durch [Artikel 2 des Gesetzes vom 08.02.2024, (Nds. 
GVBl. Nr. 9)], i.V.m. den §§ 95, 96 des Niedersächsischen 
Wassergesetzes i.d.F. vom 19.02.2010 (Nieders. GVBl. 
2010 S. 64), zuletzt geändert durch [Artikel 1 des Geset-
zes vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. S. 82)], i.V.m. §§ 54 ff. 
WHG i.d.F. vom 31.07.2009 (BGBl. 2009, 2585), zuletzt 
geändert durch [Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBl. I S. 409)], hat der Rat der Stadt Sehnde 
in seiner Sitzung vom 19.03.2026 folgende Satzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeines

(1)	 Die Stadt betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur 
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfal-
lenden Abwassers jeweils eine öffentliche Einrich-
tung zur

a)	 zentralen Schmutzwasserbeseitigung
b)	 zentralen Niederschlagswasserbeseitigung
c)	 Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sam-

melgruben und des in Kleinkläranlagen anfal-
lenden Schlamms (dezentrale Abwasseranla-
ge[n]).

(2)	 Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler 
Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im 
Trenn- und/oder Mischverfahren (zentrale Abwasser-
anlage[n]) oder dezentral mittels Einrichtungen und 
Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Ab-
wasser aus abflusslosen Sammelgruben und des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms.

(3)	 Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseran-
lage(n) sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erwei-
terung, Anschaffung, Verbesserung und Erneuerung 
bestimmt die Stadt.

(4)	 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung 
kann sich die Stadt Dritter bedienen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1)	 Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung 
umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Ein-
leiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Ab-
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wasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im 
Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung und 
der Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesam-
melten Abwassers, soweit die Stadt abwasserbesei-
tigungspflichtig ist.

(2)	 Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser.

Schmutzwasser ist

a)	 das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte 
Wasser (häusliches Abwasser),

b)	 das durch gewerblichen, industriellen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch ver-
unreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser (nichthäusliches Abwas-
ser). Ausgenommen ist das durch landwirt-
schaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, 
das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
Böden aufgebracht zu werden.

Niederschlagswasser ist das aufgrund von Niederschlä-
gen aus dem Bereich von bebauten und befestigten Flä-
chen gesammelt abfließende Wasser.

Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation 
eingeleitete Wasser.

(3)	 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grund-
stück im Sinne des Grundbuchrechtes.

(4)	 Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser 
Satzung sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung 
und Reinigung des Abwassers auf dem Grundstück 
dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen 
Abwassereinrichtung sind. Zu den Grundstücksent-
wässerungsanlagen zählen auch abflusslose Sam-
melgruben und Pumpstationen, soweit sie nicht von 
Abs. 6 a) erfasst sind.

(5)	 Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für 
Schmutzwasser endet hinter dem ersten Schacht, 
Einsteigschacht, Revisionsschacht oder der ers-
ten Inspektionsöffnung auf dem zu entwässernden 
Grundstück

	 Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung 
für Niederschlagswasser endet hinter dem ersten 
Schacht, Einsteigschacht, Revisionsschacht oder der 
ersten Inspektionsöffnung auf dem zu entwässern-
den Grundstück

(6)	 Zur öffentlichen zentralen Abwassereinrichtung ge-
hören

a)	 das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz 
einschließlich aller technischen Einrichtun-
gen wie (je nach den örtlichen Verhältnissen) 
das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen 
für Schmutzwasser und Niederschlagswasser 
(Trennverfahren) oder/und die gemeinsame 
Leitung für beide Abwasserarten (Mischver-
fahren), die Anschlussleitungen, Reinigungs-
schächte, Pumpstationen, Rückhaltebecken, 
Schächte, Einsteigschächte, Revisionsschächte 
oder der Inspektionsöffnungen, Schächte mit 
Ventileinheiten und Kleinpumpwerke auf dem 
Grundstück,

b)	 alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwas-
sers, das sind Klärwerke und ähnliche Anlagen, 
die von der Stadt oder von ihr beauftragten 
Dritten betrieben werden,

c)	 offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, 
die zur Aufnahme der Abwässer dienen und 
nicht Gewässer im Sinne des NWG sind sowie

d)	 alle zur Erfüllung der in den Ziff. a) bis c) ge-
nannten Aufgaben notwendigen Sachen und 
Personen bei der Stadt und von ihr beauftrag-
ten Dritten.

(7)	 Zur öffentlichen dezentralen Abwassereinrichtung 
gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für 
Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abfluss-
losen Gruben und in Kleinkläranlagen anfallendem 
Schlamm außerhalb des zu entwässernden Grund-
stücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden 
Aufgaben eingesetzten Sachen und Personen bei der 
Stadt und deren Beauftragten.

(8)	 Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/
die Grundstückseigentümer/in beziehen, gelten die 
Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtig-
te, Nießbraucher/innen, sonstige dingliche Berech-
tigte und solche Personen, die die tatsächliche Ge-
walt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück 
ausüben sowie für die mit der Ausführung Beauftrag-
ten. Wohnt der Eigentümer nicht auf dem Grundstück 
oder sind mehrere Eigentümer vorhanden, ist der 
Stadt ein bevollmächtigter Vertreter zu benennen, 
mit dem alle Abwasserbeseitigungsangelegenheiten 
verbindlich geregelt werden können.

§ 3
Anschlusszwang- und Benutzungszwang  

Abwasser

(1)	 Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist verpflich-
tet, sein/ihr Grundstück nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen, sobald auf dem Grundstück Abwasser 
auf Dauer anfällt.
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(2)	 Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, 
sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dau-
ernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke 
bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks 
begonnen wurde.

(3)	 Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den An-
schluss an die zentrale Abwasseranlage, sobald die 
öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung vor/auf 
dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, sonst 
auf den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage.

(4)	 Die Stadt kann den Anschluss an die zentrale Ab-
wasseranlage auch nachträglich verlangen, sobald 
die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintre-
ten und soweit die Vorschrift des § 96 Abs. 6 S. 3 
NWG dem nicht entgegensteht. Der/Die Grundstücks-
eigentümer/in erhält eine entsprechende Mitteilung 
durch die Stadt. Der Anschluss ist binnen 3 Monaten 
nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen.

(5)	 Werden an einer Erschließungsstraße, in die später 
Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neu-
bauten errichtet, so sind auf Verlangen der Stadt al-
le Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die 
zentrale Abwasseranlage vorzubereiten und die er-
forderlichen Maßnahmen zu dulden.

(6)	 Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Ab-
wassers an eine öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen ist, ist der/die Grundstückseigentümer/in 
verpflichtet, alles anfallende Abwasser – sofern nicht 
eine Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung be-
steht – der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen

§ 4
Befreiung vom Anschluss- und/oder 

Benutzungszwang

(1)	 Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungs-
zwang für Abwasser kann auf Antrag ausgesprochen 
werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die 
öffentliche Abwassereinrichtung oder seine Benut-
zung für den/die Grundstückseigentümer/in unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls 
unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb 
eines Monats nach der Aufforderung zum Anschluss 
bei der Stadt gestellt werden. Für Befreiungsanträge 
gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die Stadt kann bei Be-
darf Unterlagen nachfordern.

(2)	 Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungs-
zwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs und auf 
eine bestimmte Zeit auszusprechen.

§ 5
Entwässerungsgenehmigung

(1)	 Die Stadt erteilt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an eine 
zentrale Abwasseranlage und zum Einleiten des Ab-
wassers (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen 
der Grundstücksentwässerungsanlage, der der Ent-
wässerungsgenehmigung zugrundeliegenden Abwas-
serverhältnisse oder des Anschlusses an die Abwas-
seranlage bedürfen ebenfalls einer Genehmigung.

(2)	 Genehmigungen nach Abs. 1 sind von den Grund-
stückseigentümern/innen schriftlich zu beantragen 
(Entwässerungsantrag).

(3)	 Die Stadt entscheidet, ob und in welcher Weise das 
Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Untersuchun-
gen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtun-
gen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch 
Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entschei-
dung über den Entwässerungsantrag erforderlich er-
scheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigentü-
mer/in zu tragen.

(4)	 Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte 
erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für 
und gegen die Rechtsnachfolger/innen der Grund-
stückseigentümer/innen. Sie ersetzt nicht Erlaubnis-
se und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten.

(5)	 Die Stadt kann – abweichend von den Einleitungsbe-
dingungen dieser Satzung – die Genehmigung unter 
Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vor-
behalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Ein-
schränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch 
die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung durch die 
Stadt nicht gefährdet wird.

(6)	 Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung 
darf mit der Herstellung oder Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, 
wenn und soweit die Stadt ihr Einverständnis erteilt 
hat.

(7)	 Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 3 
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder 
Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht begonnen oder wenn die Ausführung drei Jahre 
unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag 
um jeweils höchstens drei Jahre verlängert werden.
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§ 6
Entwässerungsantrag

(1)	 Wenn ein Entwässerungsantrag erforderlich ist, ist 
der Entwässerungsantrag bei der zuständigen Stadt 
zeitgleich mit dem Antrag auf Baugenehmigung oder 
der Bauanzeige einzureichen. Liegt bei der für den 
Entwässerungsantrag und der für die Baugenehmi-
gung/ die Bauanzeige zuständigen Behörde keine Be-
hördenidentität vor, sind die Anträge bei den jeweils 
zuständigen Behörden zeitgleich vorzulegen. In den 
Fällen des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag 
spätestens 3 Monate nach der Aufforderung zum 
Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben 
ist der Entwässerungsantrag 6 Wochen vor deren 
geplantem Beginn einzureichen. Bei genehmigungs-
freien Bauvorhaben nach § 69a NBauO ist der Ent-
wässerungsantrag mit dem Antrag auf Bestätigung 
der Stadt, dass die Erschließung im Sinne des § 30 
BauGB gesichert ist, vorzulegen.

(2)	 Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwas-
seranlage hat zu enthalten:

a)	 Erläuterungsbericht mit

•	 einer Beschreibung des Vorhabens und 
seiner Nutzung,

•	 Angaben über die Größe und Befesti-
gungsart der Grundstücksflächen.

b)	 Eine Beschreibung nach Art und Umfang der 
Produktion bzw. sonstigen Tätigkeiten und 
der Menge und Beschaffenheit des dabei an-
fallenden Abwassers sowie die Angabe der An-
zahl der Beschäftigten, wenn es sich um einen 
Gewerbe- oder Industriebetrieb oder eine ihm 
gleichzusetzende Einrichtung (z.B. Kranken-
haus, Labor) handelt.

c)	 Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit 
Vorbehandlungsanlagen Angaben über

•	 Menge, Anfallstelle und Beschaffenheit 
des Abwassers,

•	 Funktionsbeschreibung der Vorbehand-
lungsanlage,

•	 Behandlung und Verbleib von anfallenden 
Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 
Leichtstoffe),

d)	 Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des 
anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 
nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:

•	 Straße und Hausnummer,
•	 Gebäude und befestigte Flächen,
•	 Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,
•	 Lage der Anschlusskanäle,
•	 in der Nähe der Abwasserleitungen vor-

handener und vorgesehene Baumbestand.

e)	 Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch 
die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes 
mit den Entwässerungsobjekten. Einen Längs-
schnitt durch die Grundleitung und durch die 
Schächte, Einsteigschächte, Revisionsschächte 
oder der Inspektionsöffnungen mit Angabe der 
Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhö-
he im Verhältnis der Straße, bezogen auf NHN.

f)	 Grundrisse des Kellers und der Geschosse im 
Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Klarstellung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen erfor-
derlich ist. Die Grundrisse müssen insbeson-
dere die Bestimmung der einzelnen Räume und 
sämtliche Fallleitungen und Entwässerungs-
objekte unter Angabe der lichten Weite und 
des Materials erkennen lassen, ferner die Ent-
lüftung der Leitungen und die Lage etwaiger 
Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder 
Hebeanlagen.

(3)	 Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, 
Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Li-
nien darzustellen und Mischwasserleitungen strich-
punktiert. Später auszuführende Leitungen sind zu 
punktieren.

	 Folgende Farben sind dabei zu verwenden:

	 für vorhandene Anlagen = schwarz
	 für neue Anlagen = rot
	 für abzubrechende Anlagen = gelb

(4)	 Die Stadt kann weitere Unterlagen fordern, wenn 
diese zur Beurteilung der Entwässerungsanlage er-
forderlich sind.

§ 7
Allgemeine

Einleitungsbedingungen

(1)	 Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 98 
NWG bedarf, treten die in dieser Genehmigung vor-
gegebenen Werte und Anforderungen an die Stelle 
der in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbe-
dingungen. Eine aufgrund § 98 Abs. 1 NWG erteilte 
Genehmigung ersetzt im Übrigen nicht die Entwäs-
serungsgenehmigung nach dieser Satzung. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Aus-
fertigung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Stadt aus-
zuhändigen, soweit die Stadt nicht für die Erteilung 
dieser Genehmigung zuständig ist.

(2)	 Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksent-
wässerungsanlagen eingeleitet werden.

(3)	 In den nach dem Trennverfahren entwässerten Ge-
bieten darf unbelastetes Niederschlagswasser, sowie 
unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlags-
wasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutz-
wasserkanal eingeleitet werden.
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(4)	 Die Stadt ist berechtigt, jederzeit die Grundstücks-
entwässerungsanlagen darauf zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingun-
gen nach dieser Satzung eingehalten werden. Sie 
kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des 
Abwassers entnehmen und untersuchen oder Mess-
geräte in den öffentlichen oder privaten Schächten, 
Einsteigschächten, Revisionsschächten oder Inspek-
tionsöffnungen installieren. Soweit Schächte, Ein-
steigschächte, Revisionsschächte oder Inspektions-
öffnungen nicht vorhanden sind, ist die Stadt berech-
tigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen 
einzubauen. Die Kosten für diese Überwachungs-
maßnahmen hat der/die Grundstückseigentümer/
in zu tragen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist 
verpflichtet, der Stadt die für die Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage und des Abwassers er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

(5)	 Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutz-
wasser nicht den Anforderungen dieser Satzung ent-
spricht, kann gefordert werden, dass geeignete Vor-
behandlungsanlagen und/oder Rückhaltungsmaß-
nahmen zu erstellen sind.

(6)	 Die Stadt kann eine Rückhaltung und/oder Vorbe-
handlung des Niederschlagswassers auf dem Grund-
stück fordern, wenn die zulässige Einleitungsmenge 
überschritten wird und/oder das Niederschlagswas-
ser nicht den Anforderungen dieser Satzung ent-
spricht.

(7)	 Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer 
i.S.d. Satzung unzulässigerweise in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleitet, ist die Stadt berechtigt, 
auf Kosten des Grundstückseigentümers/der Grund-
stückseigentümerin die dadurch entstehenden Schä-
den in der Abwasseranlage zu beseitigen.

(8)	 Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils gel-
tenden Einleitungsbedingungen, sind der/die Grund-
stückseigentümer/in sowie ggf. der Abwassereinlei-
ter verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf ihre 
Kosten anzupassen. Die Stadt kann eine solche An-
passung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen.

§ 8
Besondere Einleitungsbedingungen

(1)	 In die öffentliche Abwasseranlage(n) dürfen keine 
Stoffe eingeleitet werden, die

•	 die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerun-
gen führen,

•	 giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe 
oder Gase bilden,

•	 Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasser-
anlage in stärkerem Maße angreifen sowie

•	 die Abwasserreinigung und/oder die Schlamm-
beseitigung erschweren oder

•	 die öffentliche Sicherheit gefährden.
•	 das in den öffentlichen Abwasseranlagen tätige 

Personal gefährden.

Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:

•	 Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, 
Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunst-
stoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe 
dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht ein-
geleitet werden);

•	 Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhyd-
rat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende 
Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emul-
sionen;

•	 Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke 
und Futterreste aus der Tierhaltung;

•	 Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte 
Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Ölund 
Fettabscheidung verhindern;

•	 Benzin, Heizöl, Schmieröl einschließlich des 
durch diese Stoffe verunreinigten Waschwas-
sers;

•	 tierische und pflanzliche Öle und Fette soweit 
haushaltsübliche Mengen überschritten werden 
und einschließlich des durch diese Stoffe verun-
reinigten Waschwassers;

•	 Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 
6,5 – 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-
gen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stick-
stoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbi-
de, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische 
Stoffe;

•	 Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- 
und sonstigen privaten Behandlungsanlagen;

•	 Inhalte von Chemietoiletten;
•	 Nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektions-

abteilungen von Krankenhäusern und medizini-
schen Instituten;

•	 Grund-, Drainwasser;
•	 Medikamente und pharmazeutische Produkte;

(2)	 Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen 
darf nur eingeleitet werden, wenn es der Strahlen-
schutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I 
S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), die, zuletzt durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. I 
2024 Nr. 324) geändert, insbesondere Anlage 11 Teil 
D entspricht.

(3)	 Für die in der Anlage nicht aufgeführten Stoffe wer-
den die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt, 
wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit 
des einzuleitenden Abwassers her erforderlich ist, 
um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung si-
cherzustellen, soweit sie nicht als nach § 7 Abs. 1 
festgesetzt gelten.
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(4)	 Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerb-
lich oder industriell genutzten Grundstücken oder 
von anderem nicht häuslichem Schmutzwasser in 
öffentliche Abwasseranlagen ist grundsätzlich eine 
qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst 
mindestens fünf Stichproben, die – in einem Zeit-
raum von höchstens zwei Stunden im Abstand von 
nicht weniger als zwei Minuten entnommen – ge-
mischt werden. Die qualifizierte Stichprobe ist 
nicht bei den Parametern Temperatur und pH-Wert 
anzuwenden. Dabei sind die in dieser Satzung oder 
in den Einleitungsgenehmigungen genannten Grenz-
werte einzuhalten. Es gelten die Messverfahren nach 
der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten 
von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1108, 2625), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
132) geändert worden ist).

(5)	 Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und 
Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festge-
setzt und die Einhaltung der niedrigeren Einleitungs-
werte kann angeordnet werden, soweit dies nach den 
Umständen des Falles geboten erscheint, um eine 
Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlage(n) oder 
der in der/den Anlage(n) beschäftigten Personen, die 
Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlage(n) 
oder einer Erschwerung der Abwasserbehandlung 
sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwer-
tung zu verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von 
Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte über-
schreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung 
unter das Einleitungsverbot nach Abs. 3. Höhere Ein-
leitungswerte können im Einzelfall – nur unter Vor-
behalt des jederzeitigen Widerrufs – zugelassen wer-
den, wenn nach den Besonderheiten des Falles die 
schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer 
innerhalb dieser Grenzen für die öffentliche(n) Ab-
wasseranlage(n), die darin beschäftigten Personen 
oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind.

(6)	 Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht 
kommenden allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen.

II.	 Besondere Bestimmungen für zentrale  
Abwasseranlagen

§ 9
Anschlusskanal

(1)	 Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren 
Anschluss an die jeweilige öffentliche Abwasseran-
lage haben (bei Trennkanalisation zwei Anschlüs-
se). Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals 
und die Anordnung des Schachts, Einsteigschachts, 
Revisionsschachts oder der Inspektionsöffnung be-
stimmt die Stadt. Es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Entwässerungstiefe.

(2)	 Die Stadt kann ausnahmsweise den Anschluss mehre-
rer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschlusska-
nal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die 
beteiligten Grundstückseigentümer/innen die Verle-
gung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer 
Dienstbarkeit gesichert haben.

(3)	 Die Stadt lässt den Anschlusskanal für das Schmutz-
wasser/Mischwasser sowie für das Niederschlags-
wasser einschließlich des Schachts, Einsteig-
schachts, Revisionsschachts oder der Inspektions-
öffnung herstellen.

(4)	 Ergeben sich bei der Ausführung eines Anschluss-
kanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch 
ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern 
können, so hat der/die Grundstückseigentümer/in 
den dadurch für die Anpassung der Grundstücksent-
wässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. 
Der/Die Grundstückseigentümer/in kann keine An-
sprüche geltend machen für Nachteile, Erschwer-
nisse und Aufwand, die durch solche Änderungen 
des Anschlusskanals beim Bau und beim Betrieb der 
Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.

(5)	 Die Stadt hat den Anschlusskanal zu unterhalten und 
bei Verstopfung zu reinigen. Der/Die Grundstücks-
eigentümer/in hat die Kosten für die Reinigung des 
Anschlusskanals zu erstatten, soweit die Ursache für 
die Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Ab-
wassereinrichtung liegt.

(6)	 Der/Die Grundstückseigentümer/in darf Anschluss-
kanäle nicht verändern oder verändern lassen.

(7)	 Bei gemeinsamer Ableitung sind die Eigentümer der 
Grundstücke der Stadt gegenüber gesamtschuldne-
risch haftbar.

§ 10
Grundstücksentwässerungsanlage

(1)	 Die Entwässerungsanlagen auf dem anzuschließen-
den Grundstück sind von dem/der Grundstücks-
eigentümer/in nach den jeweils geltenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere gem. 
DIN EN 752: 2017-07 Beuth „Entwässerungssysteme 
außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement“, DIN 
EN 12056: 2001-01 Beuth „Schwerkraftentwässe-
rungsanlage innerhalb von Gebäuden – Teil 1“ von 
April 2008 in Verbindung mit der DIN 1986 Teil 3 
von November 2004, Teil 4 von August 2019 , Teil 30 
von Februar 2012 und Teil 100 von Dezember 2016 – 
"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstü-
cke“ – und nach den Bestimmungen dieser Satzung 
auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. Die 
Grundstücksentwässerungsanlage ist auf Anforde-
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rung erstmals nach den Untersuchungsverfahren der 
Nr. 8 der DIN 1986-30 von Februar 2012 auf Dicht-
heit zu überprüfen. Sofern die Anforderung nicht 
erfolgt, ist sie spätestens bis zum 31.12.2045 auf 
Dichtheit nach den Untersuchungsverfahren der Nr. 
8 der DIN 1986-30 von Februar 2012 zu überprüfen. 
Das Prüfverfahren, die Zeitspannen und Anlässe für 
die wiederkehrenden Dichtheitsprüfung sind nach 
der Tabelle 2 der DIN 1986-30 von Februar 2012 
durchzuführen. Die Dichtheitsprüfung darf nur durch 
ein Unternehmen erfolgen, das gegenüber der Stadt 
die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat.

(2)	 Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN EN 1610 
von Dezember 2015 in Verbindung mit DWA A 139 
(Ausgabe März 2019) zu erfolgen.

(3)	 Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach 
ihrer Abnahme durch die Stadt in Betrieb genommen 
werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht 
verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein 
Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungs-
ergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. 
Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind 
diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. 
Der Abnahmeschein befreit den/die Grundstücks-
eigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den 
ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage.

(4)	 Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in 
einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand 
zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so ist dies 
der Stadt unverzüglich mitzuteilen; die Stadt kann 
fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage 
auf Kosten des Grundstückseigentümers/der Grund-
stückseigentümerin in den vorschriftsmäßigen Zu-
stand gebracht wird.

(5)	 Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils gel-
tenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat 
der/die Grundstückseigentümer/in sie entsprechend 
auf eigene Kosten anzupassen. Die Stadt kann eine 
solche Anpassung verlangen. Sie hat dazu dem/der 
Grundstückseigentümer/in eine angemessene Frist 
zu setzen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist zur 
Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage 
auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öf-
fentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen. 
Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Stadt. Die §§ 5 und 6 dieser Satzung 
sind entsprechend anzuwenden.

§ 11
Überwachung der 

Grundstücksentwässerungsanlage

(1)	 Die Stadt kann Maßnahmen nach den Absätzen 2 – 6 
anordnen, soweit diese im Interesse einer ordnungs-
gemäßen und störungsfreien Erfüllung der Abwasser-
beseitigungspflicht, insbesondere einer schadlosen 
Ableitung und Behandlung des Abwassers erforder-
lich sind.

(2)	 Der Stadt oder Beauftragten der Stadt ist zur Prü-
fung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur 
Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert 
Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehand-
lungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu 
gewähren. Die Stadt oder Beauftragte der Stadt sind 
berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Ab-
wasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen.

(3)	 Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, ins-
besondere Vorbehandlungsanlagen, Schächte, Ein-
steigschächte, Revisionsschächte oder Inspektions-
öffnungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwasser-
behandlungsanlagen müssen zugänglich sein (bspw. 
keine Überbauung, Überpflanzung etc.).

(4)	 Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, 
alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanla-
ge geforderten Auskünfte zu erteilen.

(5)	 Soweit das Grundstück an die zentrale Abwasser-
anlage angeschlossen ist, kann die Stadt dem/der 
Grundstückseigentümer/in die Eigenüberwachung 
für die Grundstücksentwässerungsanlage und für das 
auf dem Grundstück anfallende Abwasser nebst Vor-
lagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen 
sowie die Duldung und Kostentragung für eine regel-
mäßige gemeindliche Überwachung festsetzen. Die 
Stadt ist berechtigt, Art und Umfang der Eigenüber-
wachung zu bestimmen.

(6)	 Die Stadt kann über die in der DIN 1986-30 von Fe-
bruar 2012 geforderten Dichtheitsprüfungen hinaus 
zusätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn 
es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, ins-
besondere, wenn das Grundstück der Grundstücks-
entwässerungsanlage in einem Gebiet mit hohem 
Fremdwasseranteil liegt oder konkrete Erkenntnisse 
vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanla-
ge etwa durch Wurzeleinwuchs, wiederholte Abfluss-
störungen oder Fehlanschlüsse undicht ist.

§ 12
Sicherung gegen Rückstau

(1)	 Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentli-
chen Abwasseranlagen hat sich jede/r Grundstücks-
eigentümer/in selbst zu schützen. Aus Schäden, die 
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durch Rückstau entstehen, können Ersatzansprüche 
gegen die Stadt nicht hergeleitet werden. Der/Die 
Grundstückseigentümer/in hat die Stadt außerdem 
von Schadenersatzansprüchen Dritter freizuhalten.

(2)	 Die Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor 
dem anzuschließenden Grundstück. Bei unter der 
Rückstauebene liegenden Räumen, z.B. Wohnungen, 
gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser 
mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebean-
lage bis über die Rückstauebene zu heben und dann 
in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten.

III. Besondere Vorschriften für die Beseitigung von in 
Kleinkläranlagen anfallendem Schlamm und Abwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben

§ 13
Bau und Betrieb von Kleinkläranlagen und abflusslo-

sen Sammelgruben

(1)	 Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben 
sind so anzulegen und vorzuhalten, dass sie von den 
eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert 
angefahren und entleert werden können. Der Stadt 
oder den von ihr Beauftragten ist zum Zwecke der 
Entleerung der Kleinkläranlagen und der abflusslo-
sen Sammelgruben ungehindert Zutritt zu gewähren.

(2)	 Der Stadt ist jede vorhandene oder in Betrieb genom-
mene Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube 
durch deren Betreiber vor Inbetriebnahme anzuzei-
gen. Die Anzeige erfolgt per Textform und hat folgen-
de Angaben zu enthalten:

a)	 Angaben über Art und Bemessung der Klein-
kläranlage oder abflusslosen Sammelgrube.

b)	 Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des 
anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 
nicht kleiner 1 : 500 mit folgenden Angaben:

•	 Straße und Hausnummer,
•	 vorhandene und geplante bauliche Anla-

gen auf dem Grundstück,
•	 Lage der Kleinkläranlage oder der abfluss-

losen Sammelgrube
•	 Lage der Entwässerungsleitungen außer-

halb des Gebäudes mit Schächten,
•	 Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für 

das Entsorgungsfahrzeug.

c)	 Eine Kopie der wasserbehördlichen Erlaubnis 
(gilt nur für Kleinkläranlagen).

(3)	 Hinsichtlich der Einleitung von Stoffen gelten für 
Kleinkläranlagen und für abflusslose Sammelgruben 
die auch für die Grundstücksentwässerungsanlagen 
geltenden Vorschriften.

§ 14
Besondere Regelung für 

abflusslose Sammelgruben

(1)	 Abflusslose Sammelgruben (Grundstücksentwässe-
rungsanlage) sind von dem/der Grundstückseigentü-
mer/in nach DIN 1986-100 von Dezember 2016 und 
nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene 
Kosten zu errichten und zu betreiben.

(2)	 § 11 gilt entsprechend.

(3)	 Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf von 
der Stadt oder durch von ihr beauftragte Dritte ent-
leert. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist ver-
pflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine 
Entleerung rechtzeitig erfolgen kann. Insbesondere 
hat er die Notwendigkeit einer Entleerung gegenüber 
der Stadt rechtzeitig anzuzeigen.

§ 15
Entsorgung des in Kleinkläranlagen 

anfallenden Schlamms

(1)	 Kleinkläranlagen werden von der Stadt oder durch 
von ihr Beauftragte bedarfsgerecht und nach den 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 
der DIN 4261 Teil 1 von Oktober 2010, entleert.

(2)	 Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Entsorgung 
des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms ist, 
dass durch den/die Grundstückseigentümer/in die 
Durchführung regelmäßiger fachgerechter Messun-
gen/Untersuchungen sichergestellt wird, anhand de-
rer die Notwendigkeit einer Abfuhr des in der Klein-
kläranlage angefallenen Schlamms beurteilt werden 
kann. Diese haben nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, jedoch mindestens einmal im 
Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Messungen/
Untersuchungen sind der Stadt innerhalb von 14 Ta-
gen mitzuteilen.

(3)	 Werden der Stadt die Ergebnisse der regelmäßigen 
Messungen/Untersuchungen im Sinne des Abs. 2 
nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt eine 
regelmäßige Entleerung der Vorklärung der Kleinklär-
anlagen.

(4)	 Die Stadt kann Ausnahmen von der vollständigen 
Entleerung der Vorklärung zulassen, insbesondere 
dann, wenn ein Fachkundiger für die Wartung von 
Kleinkläranlagen mitteilt, dass die Entleerung der 
anderen Kammern aufgrund der Schlammmenge und 
-konsistenz nicht erforderlich ist.

(5)	 Die Stadt oder von ihr Beauftragte geben die Entsor-
gungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich geschehen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist 
verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, dass die Ent-
sorgung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann.
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IV. Schlussvorschriften

§ 16
Maßnahmen an der öffentlichen 

Abwasseranlage

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur 
von Beauftragten der Stadt oder mit Zustimmung der 
Stadt betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwas-
seranlagen sind unzulässig.

§ 17
Anzeigepflichten

(1)	 Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschlusszwanges (§§ 3, 3 a), so hat der/die Grund-
stückseigentümer/in dies unverzüglich der Stadt mit-
zuteilen.

(2)	 Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine 
der Abwasseranlagen, so ist die Stadt unverzüglich 
– mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem 
schriftlich – zu unterrichten.

(3)	 Der/Die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstö-
rungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüglich 
– mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem 
schriftlich – der Stadt mitzuteilen.

(4)	 Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück 
hat der/die bisherige Grundstückseigentümer/in die 
Rechtsänderung unverzüglich der Stadt schriftlich 
mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der/die 
neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet.

(5)	 Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich 
ändern (z.B. bei Produktionsumstellungen) so hat 
der/die Grundstückseigentümer/in oder der/die Nut-
zer/in dies unverzüglich der Stadt mitzuteilen.

§ 18
Altanlagen

(1)	 Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche 
Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grund-
stück anfallenden Abwassers dienten, und die nicht 
als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücks-
entwässerungsanlage genehmigt sind, hat der/die 
Grundstückseigentümer/in binnen drei Monaten auf 
seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnah-
me oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt 
werden können.

(2)	 Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der/
die Grundstückseigentümer/in die Entwässerungs-
anlage fachgerecht an dem Übergabepunkt i.S.d § 2 
Abs. 5 zu verschließen.

§ 19
Befreiungen

(1)	 Die Stadt kann von Bestimmungen dieser Satzung, 
soweit sie keine Ausnahme vorsehen, Befreiung er-
teilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen 
im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die Befreiung mit den öffent-
lichen Belangen vereinbar ist.

(2)	 Die Befreiung kann unter Bedingungen und Aufla-
gen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.

§ 20
Haftung

(1)	 Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung 
oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet 
der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn 
entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder 
sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/
in die Stadt von allen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die andere deswegen bei ihr geltend machen.

(2)	 Der/Die Grundstückseigentümer/in haftet außer-
dem neben dem Verursacher für alle Schäden und 
Nachteile, die der Stadt durch den mangelhaften 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr 
vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachge-
mäßes Bedienen entstehen.

(3)	 Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedin-
gungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasser-
abgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 
(BGBl. I S. 114), das zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327) ge-
ändert worden ist) verursacht, hat der Stadt den er-
höhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

(4)	 Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuld-
ner/innen.

(5)	 Bei Überschwemmungsschäden als Folge von

a)	 Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, 
z.B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frost-
schäden oder Schneeschmelze,

b)	 Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pump-
werkes,

c)	 Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. 
bei Kanalbruch oder Verstopfung,

d)	 zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Ab-
wasseranlage, z.B. bei Reinigungsarbeiten im 
Straßenkanal oder Ausführung von Anschluss-
arbeiten,
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	 hat der/die Grundstückseigentümer/in einen An-
spruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetre-
tenen Schäden von der Stadt schuldhaft verursacht 
worden sind. Andernfalls hat der/die Grundstücks-
eigentümer/in die Stadt von allen Ersatzansprüchen 
freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend 
machen.

(6)	 Wenn bei der Entleerung von abflusslosen Sammel-
gruben bzw. der Entleerung von Kleinkläranlagen 
trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung infolge 
höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder be-
triebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung 
erst verspätet durchgeführt werden kann oder ein-
geschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der/
die Grundstückseigentümer/in keinen Anspruch auf 
Schadensersatz.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Ordnungswidrig i.S.d. § 10 Abs. 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen

1.	 §§ 3 Abs. 1, 3 a Abs. 1 sein Grundstück nicht 
rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranla-
ge(n) anschließen lässt;

2.	 §§ 3 Abs. 7, 3 a Abs. 2 das bei ihm anfallende 
Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseran-
lage(n) ableitet;

3.	 § 3 a Abs. 2 Niederschlagswasser und/oder 
selbst gefördertes Wasser, das als Brauchwas-
ser genutzt wird, ohne Genehmigung einleitet;

4.	 dem nach § 5 genehmigten Entwässerungsan-
trag die Anlage ausführt;

5.	 § 6 den Anschluss seines Grundstücks an die 
öffentliche Abwasseranlage(n) oder die Ände-
rung der Entwässerungsgenehmigung nicht 
bzw. nicht rechtzeitigt beantragt;

6.	 §§ 7, 8, 13 Abs. 3 Abwasser und Stoffe einlei-
tet, die einem Einleitungsverbot unterliegen 
oder das nicht den Einleitungswerten entspre-
chen;

7.	 § 7 Abs. 2 Abwässer nicht über die Grund-
stücksentwässerungsanlage einleitet;

8.	 § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsan-
lage oder Teile hiervon vor der Abnahme in Be-
trieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme 
verfüllt;

9.	 § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines 
Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt;

10.	 § 11 Beauftragten der Stadt nicht ungehindert 
Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwäs-
serungsanlage gewährt;

11.	 § 13 Abs. 1 die Entleerung behindert;

12.	 § 14 Abs. 3 die Anzeige der Notwendigkeit 
einer Entleerung unterlässt oder die Entlee-
rung selbst vornimmt oder durch nicht von der 
Stadt beauftragte Dritte vornehmen lässt;

13.	 § 15 Abs. 1 die Entleerung selbst vornimmt 
oder durch nicht von der Stadt beauftragte 
Dritte vornehmen lässt;

14.	 § 16 die öffentliche Abwasseranlage betritt 
oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt;

15.	 § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht 
unverzüglich erfüllt.

(2)	 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
5.000 Euro geahndet werden.

§ 22
Hinweis auf archivmäßige Verwahrung

Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Rege-
lungen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, sind bei 
der Stadt – Abteilung Stadtentwässerung – archivmäßig 
gesichert, verwahrt und können dort während der Dienst-
stunden der Stadtverwaltung eingesehen werden.

§ 23
Datenschutz

(1)	 Die zur Erfüllung der Pflichten aus dieser Satzung 
und zur Erstellung eines Katasters nach § 100 Abs. 2 
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in der 
Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 25. September 
2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 82), erforderlichen per-
sonen- und grundstücksbezogenen Daten werden 
gemäß den Bestimmungen der der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung 
– DSGVO) und des Niedersächsischen Datenschutz-
gesetzes (NDSG) in der Fassung vom 16. Mai 2018 
(Nds. GVBl. S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 08. Februar 2024 (Nds. GVBl. 
2024 Nr. 9), erhoben, verarbeitet und gespeichert, 
soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt not-
wendig ist. Es können insbesondere folgende Daten 
erhoben, verarbeitet und gespeichert werden:

a)	 die postalische Anschrift des Grundstücks, auf 
dem das Abwasser anfällt;

b)	 der Name und die Anschrift des Grundstücks-
eigentümers;

c)	 die Art und die Beschreibung der Grundstücks-
entwässerungsanlage;

d)	 der Name und die Anschrift eines Gewässer-
schutzbeauftragten gem. §§ 40 ff. NWG;
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e)	 die Branchen und die Produktionszweige bei 
Einleitung von Abwasser von gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken oder von 
anderem nichthäuslichen Abwasser;

f)	 die Einzelregelungen der satzungsrechtlichen 
Entwässerungserlaubnis und der wasserrecht-
lichen Genehmigungen;

g)	 die Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen;
h)	 die aus Vorbehandlungsanlagen anfallenden 

Inhaltsstoffe nach Art, Menge und Zusammen-
setzung;

i)	 die Kennwerte der Kleinkläranlagen und Ab-
wassersammelgruben.

(2)	 Die in Abs. 1 genannten Daten dürfen verarbeitet und 
zur Durchführung der Abwasserbeseitigung und des 
Abwassergebührenwesens genutzt werden. Hierzu 
dürfen folgende Datenquellen herangezogen werden:

•	 Meldedaten aus dem Einwohnermelderegis-
ter gemäß § 34 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. § 34 a 
Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323),

•	 Grundbuch- und Liegenschaftsdaten gemäß §§ 5 
Abs. 1, Abs. 2 S.1 Nr. 1, Abs. 2 S.2 Nr. 2 Nieder-
sächsisches Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002 
(Nds. GVBl. 2003 S. 5), geändert durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. 
S. 66),

•	 Gewerbedaten aus dem Gewerberegister nach 
der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.02.1999 BGBI. I S. 202, 
zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 
27.12.2024 BGBI. I Nr. 438).

(3)	 Die Übermittlung der in Abs. 1 genannten Daten darf 
regelmäßig und im Wege eines automatisierten Ab-
rufverfahrens erfolgen, sofern hierfür eine gesetz-
liche Grundlage besteht. Die automatisierte Ver-
arbeitung erfolgt unter Beachtung der Vorgaben des 
Datenschutzrechts, insbesondere der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 
DSGVO zur Gewährleistung der Sicherheit der Ver-
arbeitung.

(4)	 Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
erfolgt nur, sofern hierfür eine gesetzliche Grundlage 
besteht oder die betroffene Person ausdrücklich ein-
gewilligt hat. Empfänger können insbesondere sein:

•	 Steueramt oder Liegenschaftsamt zur Prüfung 
der Abgabenpflicht,

•	 Beauftragte Dienstleister, sofern eine Auftrags-
verarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO erfolgt,

•	 Andere Behörden, soweit dies zur Erfüllung ab-
fallrechtlicher oder steuerlicher Pflichten erfor-
derlich

(5)	 Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Be-
troffene an den Datenschutzbeauftragten der verant-
wortlichen Stelle wenden, die Kontaktdaten sind auf 
der Webseite der Stadt unter https://www.sehnde.
de/portal/seiten/impressum-und-datenschutzerkl
aerung-915000936-22550.html abrufbar.

§ 24
Übergangsregelung

(1)	 Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Ge-
nehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften 
dieser Satzung weitergeführt.

(2)	 Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die 
Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das 
Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsan-
trag gem. § 6 dieser Satzung spätestens zwei Monate 
nach ihrem Inkrafttreten einzureichen.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Bekanntmachung im elektroni-
schen „Amtsblatt für die Region Hannover und die Lan-
deshauptstadt Hannover“ rückwirkend am 1. Januar 2026 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.05.2007 
außer Kraft.

31319 Sehnde, den 24.03.2026

Stadt Sehnde
gez. Kruse

Bürgermeister

– – –
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Gemeinde Uetze

u	 Hauptsatzung Gemeinde Uetze

Auf Grund der § 12 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 
Nr. 3) hat der Rat der Gemeinde Uetze in seiner Sitzung 
am 10.03.2026 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Bezeichnung, Name, Rechtsstellung

(1)	 Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen 
„Gemeinde Uetze“.

(2)	 Die Landesregierung hat ihr durch Beschluss vom 
08.08.2006 die Rechtsstellung einer selbständigen 
Gemeinde verliehen.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1)	 Die Gemeinde führt ein Wappen. Das Wappen zeigt 
„in Gold eine geschweifte, achtmal nach der Figur 
blau-gold gespaltene Spitze“.

(2)	 Die Flagge der Gemeinde Uetze besteht aus den Far-
ben Gold und Blau, belegt mit dem Wappen der Ge-
meinde Uetze.

	 Das Banner der Gemeinde Uetze besteht aus den Far-
ben Gold und Blau, belegt mit dem Wappen der Ge-
meinde Uetze.

(3)	 Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel mit dem Ge-
meindewappen.

§ 3
Wertgrenzen für Ratsaufgaben

a)	 Die Abgrenzung der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung beschließt der Rat gemäß 
der Verfügung „Delegation von Entscheidungs-
befugnissen“

b)	 Bei Verfügungen gem. § 58 Nr. 14 NKomVG be-
schließt der Rat nur bei der Veräußerung und 
Belastung von gemeindlichen Grundstücken, 
falls der Vermögenswert 60.000 Euro über-
steigt.

c)	 Über Verträge der Gemeinde nach § 58 Abs. 1 
Nr. 20 NKomVG mit Ratsmitgliedern, sonstigen 
Mitgliedern von Ausschüssen und von Orts-
räten oder mit der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister, beschließt der Rat, es sei denn, 
dass es sich um Verträge auf Grund einer förm-
lichen Ausschreibung oder um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt, deren Vermö-
genswert 5.000 € nicht übersteigt. Über Ver-

träge, die nach Satz 1 nicht vom Rat zu be-
schließen sind, ist der Rat jährlich durch die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu 
unterrichten.

§ 4
Ton- und Videoaufzeichnungen 

von Ratssitzungen

(1)	 Von jeder Sitzung des Rates werden Tonaufzeich-
nungen gefertigt. Darüber hinaus erfolgen Videoauf-
zeichnungen, wenn zu einer Sitzung eingeladen wird, 
deren Inhalte über das Internet der Allgemeinheit zu-
gänglich sind (Streaming).

(2)	 Bei der Videoaufzeichnung ist sicherzustellen, dass 
Unterlagen der Ratsmitglieder nicht erkennbar oder 
lesbar sind. Jedem Ratsmitglied steht das Recht zu, 
ohne nähere Begründung zu verlangen, dass die Vi-
deoaufzeichnung des eigenen Redebeitrags unter-
bleibt oder beendet wird

(3)	 Der Ratsvorsitzenden oder dem Ratsvorsitzenden 
steht im Rahmen seiner Ordnungsfunktion nach § 63 
Abs. 1 NKomVG das Recht zu, Videoaufzeichnungen 
zu untersagen

(4)	 Die Beendigung der Videoaufzeichnung ist im Pro-
tokoll zu vermerken. Videoaufzeichnungen sind 
nicht Bestandteil des Protokolls im Sinne von § 68 
NKomVG.

(5)	 Aufzeichnungen des Streams durch Dritte sind nicht 
zulässig.

§ 5
Teilnahme an Sitzungen durch Zuschaltung 

per Videokonferenztechnik

(1)	 Gremiensitzungen der Gemeinde Uetze finden nach 
Möglichkeit in Präsenz statt. Abgeordnete, ausge-
nommen die oder der Vorsitzende der Vertretung, 
können an Sitzungen der Vertretung durch Zuschal-
tung per Videokonferenztechnik teilnehmen, soweit 
dies in der Ladung angeordnet wird und im Sit-
zungssaal die technischen Voraussetzungen dafür 
bestehen. Die anwesenden und die durch Zuschal-
tung per Videokonferenztechnik teilnehmenden Mit-
glieder müssen sich während der gesamten Sitzung 
gegenseitig in Wort und Ton wahrnehmen können. 
Die durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
teilnehmenden Mitglieder müssen während der ge-
samten Sitzung auch für die im Sitzungsraum anwe-
sende Öffentlichkeit in Bild und Ton wahrnehmbar 
sein. Die Entscheidung über die Durchführung von 
Sitzungen unter Zuhilfenahme von Videokonferenz-
technik trifft jeweils die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister im Benehmen mit der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden.



Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 13/2026

– 240 –

(2)	 Sind auf der Tagesordnung Wahlen im Sinne des § 67 
NKomVG vorgesehen, so ist eine Teilnahme durch Zu-
schaltung per Videokonferenztechnik unzulässig.

(3)	 Anhörungen nach § 62 Abs. 2 NKomVG können durch 
Zuschaltung der anzuhörenden Person per Videokon-
ferenztechnik durchgeführt werden.

(4)	 Die Regelungen in § 5 Abs. 1 gelten entsprechend für 
den Verwaltungsausschuss, die Fachausschüsse und 
die Ortsräte. Ortsräte können die Zuschaltung per Vi-
deokonferenz entsprechend der technischen Voraus-
setzungen im besonderen Einzelfall und auf Weisung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters durch-
führen lassen.

§ 6
Ortsräte und die Ortsbürgermeisterinnen 

oder der Ortsbürgermeister

(1)	 Die Gemeindeteile, bestehend aus den früheren Ge-
meinden

a)	 Uetze (ausgenommen die Grundstücke an der 
Straße „Am tiefen Moor“ und „Krätzer Winkel“ 
laut anliegender Karte),

b)	 Hänigsen,
c)	 Dollbergen,
d)	 Eltze,
e)	 Altmerdingsen (zzgl. der Grundstücke an der 

Straße „Am tiefen Moor“ und „Krätzer Winkel“ 
laut anliegender Karte),

f)	 Dedenhausen,
g)	 Katensen,
h)	 Obershagen,
i)	 Schwüblingsen,

	 bilden je eine Ortschaft mit Ortsrat.

(2)	 Die Ortsräte für die Ortschaften Uetze und Hänigsen 
haben 9 Mitglieder. Die Ortsräte für

die Ortschaften Dollbergen und Eltze haben 7 Mitglieder. 
Die Ortsräte für die übrigen Ortschaften haben 5 Mitglie-
der.

(3)	 Die Ortsbürgermeisterinnen oder Ortsbürgermeister 
erfüllen die folgenden Hilfsfunktionen für die Ge-
meindeverwaltung:

a)	 Obhutsfunktionen für öffentliche Einrichtun-
gen, Anlagen, Gebäude, Veranstaltungen und 
sonstige gemeindliche Maßnahmen in der Ort-
schaft sowie bei der allgemeinen Gefahrenab-
wehr im Sinne der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung und der Verkehrssicherung. In diesem 
Zusammenhang Inanspruchnahme zur

–	 Mitwirkung bei der Feststellung und Mel-
dung von Manöverschäden.

–	 Beaufsichtigung der aufgestellten Ver-
kehrszeichen (Beschädigung, Entfer-
nung).

–	 Mitwirkung bei der Überwachung der 
Unterhaltung und der Benutzung ge-
meindlicher Anlagen und Einrichtungen 
in Bezug auf Verkehrssicherheit und 
Bauzustand.

–	 Mitwirkung bei der Überwachung des 
baulichen Zustandes von Gemeindestra-
ßen und -wegen aus der Sicht der Ver-
kehrssicherheit.

–	 Mitwirkung bei der Überwachung von 
Straßenbeleuchtungsanlagen.

b)	 Wahrnehmung von Obhutsfunktionen für ge-
meindeeigene Grundstücke aus der Sicht des 
Grundstückseigentümers.

–	 Beurteilung der Bespielbarkeit von ge-
meindeeigenen Sportplätzen.

c)	 Unmittelbare Verwaltungsleistungen für Ein-
wohnerinnen oder Einwohner in der Ortschaft 
und Verwaltungstätigkeit für die Gemeinde-
verwaltung. In diesem Zusammenhang Inan-
spruchnahme zur

–	 Mitwirkung bei Statistiken und Erhebun-
gen, soweit notwendig.

–	 Entgegennahme der An- und Abmeldun-
gen von Hunden.

–	 Mitwirkung bei der Durchführung von 
Sammlungen.

–	 Mitwirkung und Durchführung von Senio-
renbetreuungsmaßnahmen im Rahmen 
der Zuständigkeit des Ortsrates.

–	 Überwachung oder ordnungsmäßigen 
Durchführung der Straßenreinigung, 
Glatteisbekämpfung einschließlich 
Schneeräumung und Unkrautbekämp-
fung.

(4)	 Die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister 
kann die Übernahme von Hilfsfunktionen nur insge-
samt oder im Hinblick auf die in Absatz 3 gebildeten 
Gruppen von Hilfsfunktionen nur gruppenweise ab-
lehnen.

§ 7
Aufgaben der Ortsräte

(1)	 Der Ortsrat vertritt die Interessen der Ortschaft und 
fördert deren positive Entwicklung innerhalb der Ge-
meinde. Soweit der Rat nach § 58 Abs. 1 und 2 nicht 
ausschließlich zuständig ist und soweit es sich nicht 
um Aufgaben handelt, die nach § 85 Abs. 1 Nrn. 3 bis 
6 der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ob-
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liegen, entscheidet der Ortsrat unter Beachtung der 
Belange der gesamten Gemeinde in folgenden Ange-
legenheiten:

1.	 Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der 
in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Ein-
richtungen, wie Schulen, Büchereien, Kinder-
gärten, Jugendbegegnungsstätten, Sportanla-
gen, Altenheime, Dorfgemeinschaftshäuser, 
Friedhöfe und ähnliche soziale und kulturelle 
Einrichtungen, deren Bedeutung über die Ort-
schaft nicht hinausgeht,

2.	 Festlegung der Reihenfolge von Arbeiten zum 
Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und 
Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plät-
zen, deren Bedeutung über die Ortschaft nicht 
hinausgeht, einschließlich der Straßenbeleuch-
tung,

3.	 Benennung und Umbenennung von Straßen, 
Wegen und Plätzen, die ausschließlich in der 
Ortschaft gelegen sind,

4.	 Märkte, deren Bedeutung nicht wesentlich 
über die Ortschaft hinausgeht,

5.	 Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und 
Ausgestaltung der Park- und Grünanlagen, de-
ren Bedeutung nicht wesentlich über die Ort-
schaft hinausgeht,

6.	 Förderung von Vereinen, Verbänden und sons-
tigen Vereinigungen in der Ortschaft,

7.	 Einrichtung eines Schiedsamts mit der Ort-
schaft als Amtsbezirk und Wahl der Schieds-
person für dieses Amt, wenn die Ortschaft min-
destens 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
hat,

8.	 Förderung und Durchführung von Veranstaltun-
gen der Heimatpflege und des Brauchtums in 
der Ortschaft,

9.	 Pflege vorhandener Paten- und Partnerschaf-
ten,

10.	 Pflege der Kunst in der Ortschaft,
11.	 Seniorenbetreuung,
12.	 Repräsentation der Ortschaft und
13.	 Information und Dokumentation in Angelegen-

heiten der Ortschaft.

	 Die Ortsräte entscheiden in Angelegenheiten des 
Abs. 1 Ziff. 1 und 6 nicht, soweit zu regeln ist, unter 
welchen Voraussetzungen und mit welchen gegen-
seitigen Rechten und Pflichten den Sportvereinen 
aus dem Gemeindegebiet die Sportanlagen der Ge-
meinde überlassen werden. Das gleiche gilt für die 
in diesem Zusammenhang vorzunehmende Kostenab-
grenzung für die Unterhaltung der Sportanlagen. Die 
Ortsräte entscheiden in Angelegenheiten des Abs. 1 
Ziff. 6 ferner nicht über die Gewährung von Übungs-
leiterzuschüssen und Investitionskostenzuschüssen.

(2)	 Der Ortsrat ist zu allen wichtigen Fragen des eige-
nen und des übertragenen Wirkungskreises, die die 
Ortschaft in besonderer Weise berühren, rechtzeitig 

anzuhören. Das Anhörungsrecht besteht vor der Be-
schlussfassung des Rates oder des Verwaltungsaus-
schusses insbesondere in folgenden Angelegenheiten:

1.	 Planung und Durchführung von Investitions-
vorhaben in der Ortschaft,

2.	 Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Auf-
hebung des Flächennutzungsplans sowie von 
Satzungen nach dem Baugesetzbuch, soweit 
sie sich auf die Ortschaft erstrecken. In der 
Bauleitplanung ist der Ortsrat spätestens an-
zuhören, nachdem das Verfahren zur Betei-
ligung der Behörden und Stellen, die Träger 
öffentlicher Belange sind (§ 4 BauGB), abge-
schlossen worden ist. Der Rat kann allgemein 
oder im Einzelfall bestimmen, dass bei der Auf-
stellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
von Bebauungsplänen mit räumlich auf die 
Ortschaft begrenzter Bedeutung dem Ortsrat 
die Entscheidung über die Art und Weise der 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der 
Bauleitplanung (§ 3 BauGB) und den Verzicht 
darauf übertragen wird,
2a. 	 Planung und Durchführung von Ände-

rung des Ortsbildes, insbesondere von
3.	 Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderun-

gen und Schließung von öffentlichen Einrich-
tungen in der Ortschaft,

4.	 Um- und Ausbau sowie Benennung und Um-
benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in 
der Ortschaft, soweit keine Entscheidungszu-
ständigkeit nach § 93 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 
besteht,

5.	 Veräußerung, Vermietung und Verpachtung 
von Grundvermögen der Gemeinde, soweit es 
in der Ortschaft liegt,

6.	 Änderung der Grenzen der Ortschaft,
7.	 Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen 

und Schöffen,
8.	 Wahl der Schiedsperson des Schiedsamts, zu 

dessen Amtsbezirk die Ortschaft gehört, wenn 
nicht ein Schiedsamt nach § 93 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 7 eingerichtet wird,

9.	 Bestellung der Ortsbrandmeisterin oder des 
Ortsbrandmeisters und seine Vertreterin oder 
seinen Vertreter.

(3)	 Dem Ortsrat sind die Haushaltsmittel zur Verfügung 
zu stellen, die für die Erledigung seiner Aufgaben er-
forderlich sind. Das Recht des Rates, die Haushalts-
satzung zu erlassen, wird dadurch nicht berührt. Die 
Ortsräte sind jedoch bei den Beratungen der Haus-
haltssatzung rechtzeitig anzuhören

(4)	 Der Ortsrat kann in allen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, Vorschläge unterbreiten, Anre-
gungen geben und Bedenken äußern. Über die Vor-
schläge muss das zuständige Gemeindeorgan inner-
halb von vier Monaten entscheiden. Bei der Beratung 
der Angelegenheit im Rat, im Verwaltungsausschuss 
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oder in einem Ratsausschuss haben die Ortsbürger-
meisterin oder der Ortsbürgermeister oder deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter das 
Recht, angehört zu werden; dasselbe gilt für die Be-
ratung von Stellungnahmen, die der Ortsrat bei einer 
Anhörung nach Absatz 2 abgegeben hat.

§ 8
Beamte auf Zeit

(1)	 Neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
wird die allgemeine Vertreterin oder der allgemei-
ne Vertreter als Erste Gemeinderätin oder Erster Ge-
meinderat in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. 
Weiterhin kann eine weitere leitende Beamtin oder 
ein weiterer leitender Beamter als Gemeinderätin 
oder Gemeinderat in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
berufen werden.

(2)	 Ist nur eine Gemeinderätin oder ein Gemeinderat be-
rufen, vertritt sie oder er die Bürgermeisterin oder 
den Bürgermeister. Sofern eine weitere Gemeinde-
rätin oder ein weiterer Gemeinderat berufen wurde, 
fungiert sie oder er als Vertreterin oder als Vertreter 
gemäß § 81 Abs.3. S.3 NKomVG für den ihr oder ihm 
nach der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA) zu-
geordneten Zuständigkeitsbereich. Die AGA regelt in 
der jeweils geltenden Fassung die Vertretung für den 
Fall der Abwesenheit aller Beamten auf Zeit.

§ 9
Verwaltungsausschuss

Dem Verwaltungsausschuss gehören die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister, die Beigeordneten und die Mit-
glieder nach § 74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG an.

§ 10
Vertretung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG

(1)	 Der Rat wählt in ihrer ersten Sitzung aus den Beige-
ordneten bis zu drei ehrenamtliche Vertreterinnen 
oder Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters, die sie oder ihn bei der repräsentativen Ver-
tretung der Gemeinde, bei der Einberufung des Verwal-
tungsausschusses einschließlich der Aufstellung der 
Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwal-
tungsausschusses, der Verpflichtung der Ratsfrauen 
und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten

(2)	 Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Ver-
tretung, sofern eine solche bestehen soll. Soll eine 
Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterin 
oder Vertreter die Bezeichnung stellvertretende 
Bürgermeisterin oder stellvertretender Bürgermeis-
ter mit einem Zusatz, aus dem sich die Reihenfolge 
der Vertretungsbefugnis ergibt.

§ 11
Anregungen und Beschwerden

(1)	 Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne 
des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der 
Gemeinde Uetze gemeinschaftlich eingereicht, so 
haben sie eine Person zu benennen, die sie gegen-
über der Gemeinde Uetze vertritt. Bei mehr als fünf 
Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt 
werden.

(2)	 Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange 
den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen 
ist.

(3)	 Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegen-
heiten der Gemeinde Uetze zum Gegenstand haben, 
sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungs-
ausschuss von der Bürgermeisterin oder von dem 
Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellern mit 
Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Einga-
ben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum 
Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten 
usw.).

(4)	 Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidri-
ges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten ver-
stoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwal-
tungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5)	 Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, 
wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechts-
mittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegeh-
rens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber be-
reits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein 
neues Sachvorbringen enthält.

(6)	 Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden 
wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern 
für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 
Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat 
und der Verwaltungsausschuss können Anregungen 
oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständi-
gen Fachausschüsse überweisen.

§ 12
Verkündungen und öffentliche 

Bekanntmachungen

(1)	 1Die

1.	 Satzungen,
2.	 Verordnungen,
3.	 öffentlichen Bekanntmachungen,
4.	 Benachrichtigungen über öffentliche Zustellungen 

sowie
5.	 Erteilungen von Genehmigungen für den Flächennut-

zungsplan
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Alle Amtsblätter finden Sie auf:
bekanntmachungen.region-hannover.de/amtsblatt
oder scannen Sie den QR-Code

der Gemeinde Uetze werden durch die Bürgermeisterin 
oder den Bürgermeister im Internet unter der Internet-
adresse

www.bekanntmachungen.region-hannover.de/
amtsblatt/

im elektronischen „Amtsblatt für die Region Hannover 
und die Landeshauptstadt Hannover“ verkündet bzw. 
bekanntgemacht. 2Dasselbe gilt für Verkündungen und 
Bekanntmachungen, welche die Gemeinde Uetze im Wege 
der Amtshilfe leistet. 3Die Sätze 1 und 2 finden keine An-
wendung, sofern für Verkündungen und Bekanntmachun-
gen durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist.

(2)	 Auf die in Absatz 1 Satz 1 genannte Internetadres-
se wird auf der Internetseite der Gemeinde Uetze 
(www.uetze.de) zusätzlich in geeigneter Weise hin-
gewiesen.

(3)	 Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen auf der 
Internetseite der Gemeinde Uetze (www.uetze.de). 
Dies gilt nicht, soweit durch andere Rechtsnormen 
für die ortsübliche Bekanntmachung etwas anderes 
bestimmt ist. In diesen Fällen erfolgt die ortsübliche 
Bekanntmachung in der Wochenzeitung „Marktspie-
gel“ oder Rechtsnachfolger.

§ 13
Einwohnerversammlungen

Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister die Einwohnerinnen oder Einwohner durch 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder 
für Teile des Gemeindegebietes oder für Ortschaften. 
Die Rechte der Ortsräte nach § 94 Abs. 1 Satz 3 NKomVG 
bleiben unberührt. Die Einwohnerinnen oder Einwohner 
haben dabei Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäu-
ßerung und Anspruch auf Erörterung. Weitergehende Vor-
schriften über förmliche Beteiligungs- und Anhörungsver-
fahren bleiben unberührt.

Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen 
sind gemäß § 10 mindestens 14 Tage vor der Veranstal-
tung öffentlich bekannt zu machen.

§ 14
Inkrafttreten

(1)	 Diese Hauptsatzung tritt nach ihrer Verkündung im 
Elektronischen Amtsblatt für die Region Hannover 
am in Kraft.

(2)	 In Folge des Inkrafttretens nach Absatz 1 tritt die 
Hauptsatzung der Gemeinde Uetze vom 23.08.2001 
(geändert durch Änderungssatzungen vom 
29.09.2005, 27.04.2006, 17.12.2015, 03.11.2016, 
28.02.2017, 07.07.2022, und vom 23.03.2023) außer 
Kraft.

In Folge des Inkrafttretens nach Absatz 1 tritt die Haupt-
satzung der Gemeinde Uetze vom 23.08.2001 (ge-
ändert durch Änderungssatzungen vom 29.09.2005, 
27.04.2006, 17.12.2015, 03.11.2016, 28.02.2017, 
07.07.2022, 23.03.2023 und vom 26.06.2025) außer 
Kraft.

Uetze, den 10.03.2026

Gemeinde Uetze
Florian Gahre
Bürgermeister

– – –
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